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1 VERFAHREN 

1.1 Übersicht der Verfahrensschritte 

 

Verfahrensschritt Datum 

Information / Anhörung Ortsbeirat Friesenheim gem. § 75 (2) GemO am 17.11.2015 

Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 (1) BauGB) am 07.12.2015 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt 
Nr. 79 am 

16.12.2015 

Beteiligung Ortsbeirat Friesenheim am 23.06.2017 

Aufstellungsbeschluss - Änderung der Zielsetzung - (gem. § 2 (1) BauGB) 
am 

26.06.2017 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses - Änderung der 
Zielsetzung - im Amtsblatt Nr. 41 am 

12.07.2017 

Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke so-
wie wesentlichen Auswirkungen der Planung (gem. § 13a (3) 2 BauGB) im 
Zeitraum vom 

20.07.2017 
bis 

02.08.2017 

Information/Anhörung Ortsbeirat Friesenheim gem. § 75 (2) GemO am 20.04.2021 

Offenlagebeschluss am 17.05.2021 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (gem. 
§ 4 (2) BauGB) mit Schreiben vom 28.06.21 

bis zum 
02.08.2021 

Ortsübliche Bekanntmachung der Offenlage im Amtsblatt Nr. 06 am 26.01.2022 

Offenlage (gem. § 3 (2) BauGB) im Zeitraum vom 
03.02.2022 

bis 
07.03.2022 

Information / Anhörung Ortsbeirat Friesenheim gem. § 75 (2) GemO am 19.04.2022 

Satzungsbeschluss (gem. § 10 (1) BauGB) am  

 
 
1.2 Anmerkungen zum Verfahren 

Der Geltungsbereich befindet sich am Ortsrand von Friesenheim im Außenbereich gem. § 35 
BauGB im Übergang vom Siedlungsbereich zu den Grünflächen der Naherholung („Friesen-
heimer Gärten“) und Sporteinrichtungen (Radrennbahn). Das Plangebiet ist über die Neuwie-
senstraße erschlossen und an das vorhandene Straßennetz angebunden. 
 
Ein neuer § 13b BauGB, der mit der BauGB-Novelle vom 04.05.17 eingeführt worden ist, er-
möglicht Städten und Gemeinden ein beschleunigtes Verfahren zur Einbeziehung von Außen-
bereichsflächen für den Wohnungsbau. Somit können Bebauungspläne mit einer Grundfläche 
bis zu einem Hektar für Wohnnutzung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Die 
Grundstücke müssen an bebaute Ortsteile anschließen. 
 
Vor diesem Hintergrund sollten die hier erfassten Flächen vorerst für die kurzfristige Bereit-
stellung von Flüchtlings- und Asylunterkünften planerisch vorbereitet werden. Doch der Bedarf 
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hatte sich dafür nicht gegeben, so dass mit dem Aufstellungsbeschluss vom 26.06.17 neue 
Planungsziele hinsichtlich Wohnbebauung und Nachverdichtung formuliert worden sind.  
 
Da sich die Fläche mit ca. 1.900 qm innerhalb der in § 13b (1) BauGB definierten zulässigen 
Grundfläche bewegt, wird der Bebauungsplan Nr. 655 „Neuwiesenstraße“ somit gemäß  
§ 13b BauGB i.V.m. § 13a und § 13 BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt. 
Von der Durchführung einer frühzeitigen Behördenbeteiligung wird gem. § 13 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB abgesehen. § 13 Abs. 3 BauGB findet Anwendung. 
Auf die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, auf die Erstellung eines Umweltberichtes nach 
§ 2a BauGB, auf die Angabe nach § 3 Abs. 2 S. 2 welche Arten umweltbezogenen Informati-
onen verfügbar sind sowie auf die zusammenfassende Erklärung nach § 6 Abs. 5 S. 3 und § 
10 Abs. 4 BauGB wird verzichtet. § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
 
Im Rahmen der Offenlage wurde angeregt, den bestehenden Regenwasserkanal zugunsten 
der Stadt Ludwigshafen als Fläche mit Leitungsrecht in der Planzeichnung festzusetzen. Durch 
diese nachträgliche Änderung werden die Grundzüge der Planung nicht berührt, weshalb 
keine erneute Offenlage erforderlich ist.  
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2 ALLGEMEINES 

2.1 Rechtsgrundlagen 

RECHTSGRUNDLAGEN Stand: 05.10.2021 

 

 

 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634),  
zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I 
S. 4147). 

Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 
vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 
(GVBl. S. 543) 

Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 
3786), 
Zuletzt mit Wirkung vom 23.06.2021 geändert durch Art. 2 des Ge-
setzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S.1802). 

Gemeindeordnung 
(GemO) 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), 
zuletzt geändert durch Art. 1 und 4 des Gesetzes vom 17.12.2020 
(GVBl. S. 728); Änderung des § 35 befristet bis zum 31.03.2022. 

Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) 

vom 17.03.1998 (BGBl. I 1998 S. 502), 
zuletzt mit Wirkung vom 04.03.2021geändert durch Art. 7 des Ge-
setzes vom 25.02.2021 (BGBl. I S. 306). 

Landesbauordnung 
(LBauO) 
vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365, BS 213-1), 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. 
S. 543). 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) 
vom 12.07.1999 (BGBl. I S. 1554), 
zuletzt geändert durch Art. 126 der Verordnung vom 19.06.2020 
(BGBl. I S. 1328). 

Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) 
vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26.6.2020 (GVBl. 
S. 287). 

Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 
1274),  
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 24.09.2021 (BGBl. I 
S. 4458). 

Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 
(LKrWG) 
vom 22.11.2013 (GVBl. S. 459), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19.12.2018 
(GVBl. S. 469). 

Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) 
vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBl. I 
S. 3908). 

Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) 
vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 
(GVBl. S. 287). 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2021 
(BGBl. I S.540),  
zuletzt geändert durch Art. 14 des Gesetzes vom 10.09.2021 
(BGBl. I S. 4147). 

Landeswassergesetz 
(LWG) 
vom 14.07.2015 (GVBl. 2015, 127),  
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.09.2021 
(GVBl. S. 543) 

Kreislaufwirtschaftsgesetz – Gesetz zur Förderung 
der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umwelt-
verträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 
(KrWG) 
vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212),  
zuletzt geändert durch Art. 20 des Gesetzes vom 10.08.2021 
(BGBl. I S. 3436). 

 

Planzeichenverordnung 
(PlanZV) 
vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58),  
zuletzt mit Wirkung vom 23.06.2021 geändert durch Art. 3 des Ge-
setzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S.1802). 

 

Wasserhaushaltsgesetz – Gesetz zur Ordnung des 
Wasserhaushalts 
(WHG) 
vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585),  
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBl. I 
S. 3901). 
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2.2 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich wie folgt aus dem Lageplan und umfasst 
einen Teil des Flurstückes 1246/6 der Gemarkung Friesenheim. Das Plangebiet wird im Nor-
den und Osten durch die Randeingrünung sowie den unmittelbar angrenzenden Bebauungs-
plan 557 „Altrheinwiesen-Neuwiesen“ begrenzt. Im Süden und Westen wird der Geltungsbe-
reich durch die Neuwiesenstraße begrenzt. Der mit dem Aufstellungsbeschluss vom 26.06.17 
gefasste Geltungsbereich wird um einen abgeböschten Grünflächenanteil erweitert, um für die 
geplante Wohnnutzung einen größeren Freiflächenanteil sicher zu stellen. 
 
Geltungsbereich gemäß Aufstellungs-  Geltungsbereich neu 
beschluss                            

 
 
Der neue Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 1.900 m². 
 
 
2.3 Quellenverzeichnis 

[1] Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar, Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim 
2014 

[2] Flächennutzungsplan 1999, Stadt Ludwigshafen am Rhein, Ludwigshafen am Rhein 
1999 

[3] Landschaftspflegerischer Fachbeitrag – artenschutzrechtliche Betrachtung, MODUS 
CONSULT, Juli 2016 

[4] Geotechnik, Abfall- und Bodenschutz- Neubau von 2 Massivhäusern, Baugrunduntersu-
chung/-beurteilung und Gründungsberatung, GfU Gesellschaft für Umwelttechnik und 
Flächenrecycling, Schwetzingen, Juli 2016 

 
 

3 PLANUNGSANLASS, -ZIELE und -GRUNDSÄTZE 

3.1 Planungsanlass / städtebauliches Erfordernis gemäß § 1 Abs. 3 BauGB 

Die Stadt Ludwigshafen am Rhein hat in den letzten Jahren einen Bevölkerungszuwachs zu 
verzeichnen. Dies ist zum einen durch den Zuzug von Einwohnern bedingt, zum anderen aber 
auch durch steigende Geburtenraten und einen hiermit verbundenen Geburtenüberschuss be-
gründet. Dadurch steigt die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt stark an und es besteht die 
Notwendigkeit weitere Flächen für Wohnraum zu finden und baurechtlich abzusichern. Ein Teil 
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dieser Bedarfe kann über Innenentwicklungspotentiale abgedeckt werden, doch auch Arron-
dierungen und Entwicklungen im Außenbereich sind zur Bedarfsdeckung notwendig. 
Ziel der Bebauungsplanaufstellung ist es somit, an dem Standort „Neuwiesenstraße“ Wohn-
raum zu schaffen. 
Durch die Planung wird zwar bislang unbebaute Fläche in Anspruch genommen, jedoch han-
delt es sich hier um eine Fläche, die bereits als öffentlicher Parkplatz bzw. Abstellfläche ge-
nutzt wird und die direkt an die Neuwiesenstraße angebunden ist. 
 
 
3.2 Planungsziele und -grundsätze 

Die allgemeinen städtebaulichen Ziele und Grundsätze ergeben sich aus § 1 des Baugesetz-
buches (BauGB). Hieraus abgeleitet stellt das wesentliche Planungsziel für das Vorhaben die 
Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes zur Verbesserung des Wohnungsangebotes 
dar. 
 
Die in Ludwigshafen ansässigen großen Wohnungsbaugesellschaften GAG und BASF Woh-
nen und Bauen engagieren sich neben privaten Bauherren bereits in der Schaffung von zeit-
gemäßem Wohnangebot im Rahmen der Innenentwicklung. Um das Angebot im erforderlichen 
Umfang zu gewährleisten, sind auch Arrondierungen und Entwicklungen im Siedlungsrandbe-
reich notwendig. Mit der Gesetzesänderung zu § 13b BauGB gibt der Bundesgesetzgeber den 
Kommunen ein Instrument an die Hand, in solchen Randbereichen die Schaffung von neuem 
Wohnraum voranzubringen. 
Das zu überplanende Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadt, so dass die betroffene 
Fläche zeitnah für eine Wohnnutzung zur Verfügung gestellt werden kann. Insbesondere die 
dringend benötigten Wohnraumflächen können im Anschluss an die Rechtskraft des Bebau-
ungsplanes zügig realisiert werden.  
Darüber hinaus kann das Plangebiet ohne größere zusätzliche Erschließungsaufwendungen 
für eine wohnbauliche Nutzung entwickelt werden, da die verkehrliche und technische Er-
schließung sowie sonstige Infrastruktur bereits vorhanden ist. 
 
Für die Wohnbebauung ist die Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet vorgesehen. 
 
Städtebauliche Konzeption 

Ziel der Planung ist es, die im Geltungsbereich als Parkplatz und Abstellfläche genutzte Fläche 
einer baulichen Nutzung zu zuführen und damit die vorhandene Situation städtebaulich zu 
ordnen bzw. einzufassen. Wie bereits erwähnt, stehen im Ortskern von Friesenheim und des-
sen Umgebung kaum Grundstücke für eine neue Wohnbebauung zur Verfügung. Eine Über-
planung des festgelegten Bereiches zu Wohnzwecken wird daher als sinnvoll erachtet.  
Demnach ist vorgesehen, das Plangebiet gemäß der Eigenart der näheren Umgebung als 
Allgemeines Wohngebiet mit einer maximal vier geschossigen Mehrfamilienhausbebauung in 
Anlehnung an den Geschosswohnungsbau in der unmittelbaren Nachbarschaft auszuweisen. 
Dabei wird der wohn- und nachbarverträgliche Rahmen gewahrt und nach wie vor ein Über-
gang vom Siedlungsbereich zu den Grünflächen der Naherholung („Friesenheimer Gärten“) 
und Sporteinrichtungen gewährleistet. 
 
Verkehrliche Erschließung 
Das Plangebiet ist durch die Neuwiesenstraße erschlossen. Weitere Erschließungsanlagen 
sind lediglich auf dem Grundstück selbst im Rahmen der konkreten Objektplanung für Feuer-
wehrzufahrten und/oder den ruhenden Verkehr erforderlich. 
In unmittelbarer Nähe des Plangebiets befindet sich die Haltestelle „Riedsaumpark“, die in 
regelmäßigen Abständen von der rnv-Buslinie 70 und 89 angefahren wird.  
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Ver- und Entsorgung 
Das Plangebiet kann an den Wasseranschluss sowie an die abwassertechnischen Anlagen 
angeschlossen werden. Die Versorgung mit Strom und Gas ist aus dem vorhandenen TWL-
Netz möglich. 
Der vorhandene Regenwasserkanal in der Neuwiesenstraße steht zum Ableiten von Nieder-
schlagswasser nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund wird auch kein Oberflächenabwasser-
beitrag erhoben.  
Außerhalb des Geltungsbereiches befindet sich unmittelbar eine 110 kV-Starkstromfreileitung. 
Von dieser Versorgungseinrichtung ist ein Schutzstreifen mit einer Gesamtbreite von 30 m, 
beidseitig der Leitungsachse je 15 m, zu berücksichtigen. 
 
Altlasten 
Im südlichen Randbereich des Geltungsbereiches befindet sich eine registrierte Altablage-
rung Nr. 31400000-0234 „Neuwiesenstraße“. Nach Auswertung des Katasters potentieller Alt-
standorte und Altablagerungen im Stadtgebiet Ludwigshafen handelt es sich bei den abgela-
gerten Abfällen um Bauschutt und Erdaushub sowie Siedlungsabfälle.  
Durch das Ingenieurbüro GfU Dr. Frank GmbH wurde in 2016 eine Baugrunduntersuchung 
und eine orientierende abfall- und bodenschutzrechtliche Beurteilung für das Baufeld durch-
geführt. Im Zuge dieser Untersuchungen wurden drei Rammkernsondierungen durchgeführt 
sowie eine abfallrechtliche Mischprobe aus den Auffüllungen gebildet. Bei einer bodenschutz-
rechtlichen Beprobung gemäß BBodSchV wurde eine Überschreitung des Prüfwertes für Kin-
derspielflächen für den Parameter Blei nach BBodSchV in beiden Mischproben des Oberbo-
dens ermittelt. Der Gutachter empfiehlt auf Grundlage der Ergebnisse der bodenschutzrecht-
lichen Beprobung für den Bereich von Kinderspielflächen eine ausreichende Überdeckung 
der Auffüllungen oder ein Bodenaustausch. Weitere Maßnahmen für eine Wohnbebauung 
sind laut Gutachter aus bodenschutzrechtlicher Sicht nicht erforderlich. Im Zuge von weiteren 
baugrundtechnischen und abfallrechtlichen Untersuchungen auf dem geplanten Baugelände 
wurden die Ergebnisse der oben genannten Untersuchung von GfU Dr. Frank GmbH weitest-
gehend bestätigt (es wurden dabei erhöhte Gehalte von PAK11-16 und zum Teil erhöhte Kup-
fergehalte in entnommenen Bodenproben festgestellt). Aufgrund der erhöhten PAK- und 
Schwermetallgehalte in den Auffüllungen und des nur orientierenden Charakters der durch-
geführten Untersuchungen ist seitens eines Altlastensachverständigen die Ausdehnung der 
festgestellten Bodenbelastung und ob eine Gefährdung der verschiedenen Wirkungspfade zu 
besorgen ist, im Vorfeld der Baumaßnahme darzustellen und zu bewerten. Bei Feststellung 
eines Gefährdungspotentiales für die betroffenen Schutzgüter sind Sanierungsmaßnahmen 
durchzuführen. Erforderliche Maßnahmen sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
abzuarbeiten bzw. zu klären. Dies betrifft auch die registrierte Altablagerung Reg. Nr. 
31400000-0233/000-00, die westlich an das Vorhaben grenzt. 
Ferner kann es durch die langjährige Nutzung als unversiegelter Parkplatz punktuell zu Ver-
unreinigungen durch Betriebsstoffe von KfZ gekommen sein.  
 
Immissionsschutz 

Außerhalb, im nördlichen und nordwestlichen Teil des Plangebietes befindet sich in unmittel-
barer Nähe der Radsportclub Ludwigshafen e.V.  
 
Der Regelbetrieb des Radsportclubs hat in den vergangenen Jahren keine Nutzungskonflikte 
zwischen Wohnen und Sportlärm ausgelöst. Die geplante Wohnbebauung, die nicht näher an 
die Sportanlage heranrückt als die Umgebungsbebauung, löst keine entsprechende Schutz-
bedürftigkeit aus.  
Bisher traten lediglich bei größeren Sportveranstaltungen sporadisch Nachbarschaftsbe-
schwerden hinsichtlich Lärmbelästigungen auf, da vor allem seltene Ereignisse, wie Großver-
anstaltungen, eine höhere Intensität und Dauer von Lärm mit sich bringen. 
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In unmittelbarer Nachbarschaft, südlich angrenzend an das Plangebiet, befindet sich schon 
heute ein überwiegend dem Wohnen dienendes Gebiet mit Geschosswohnungsbau bzw. 
Mehrfamilienhausbebauung in der Neuwiesenstraße.  
 
Darüber hinaus wird die Sportanlage so betrieben, dass die von der Sportanlage verursachten 
Geräuschimmissionen mit der 18.BImSchV im Einklang stehen; d.h. die Nutzungen sind da-
rauf abgestimmt, dass die Immissionsrichtwerte der 18.BImSchV eingehalten werden.  
 
Ein weiterer Untersuchungsbedarf ist auch in Abstimmung mit den Bereichen Sport und Im-
missionsschutz nicht gegeben.  
 
Artenschutz 

Das Plangebiet besteht überwiegend aus einer unbefestigten Fläche, die als provisorischer 
Parkplatz genutzt wird. Die Vegetation auf dieser Stellfläche ist höchstens schütter. Im Norden 
und Osten besteht Gehölzbestand sowie eine Strauchschicht u.a. aus schwarzem Holunder 
und Brombeeren.  
Angrenzend an das Plangebiet liegt ein großes zusammenhängendes Gartengebiet, das sich 
aus Kleingärten und Grabland zusammensetzt und der Anliegerstraße – Neuwiesenstraße.  
 
Durch eine artenschutzrechtliche Betrachtung durch das Büro Modus Consult, 2016 wurden 
die artenschutz-relevanten Tier- und Pflanzenarten im Plangebiet betrachtet. Aufgrund der 
vorhandenen Vegetation, Biotopstrukturen und Standortbedingungen wie auch aufgrund der 
bisherigen Nutzungen und Lage konnte ein Vorkommen fast aller stark und besonders ge-
schützter Tier- und Pflanzenarten ausgeschlossen werden. Das Grundstück bietet keinen ge-
eigneten Lebensraum für streng geschützte Insekten und Tierarten; auch stark gefährdete 
Pflanzenarten sind nicht vorhanden. Gleiches gilt auch für den Bereich der Gehölzbestände.  
Durch das geplante Vorhaben werden keine artenschutzrechtlichen Verbote bewirkt.  
 
Es ist lediglich darauf zu achten, dass Rodungen und Rückschnittmaßnahmen der Gehölze 
nur außerhalb der Brutzeiten im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar erfolgen dür-
fen.  
 
 

4 VERHÄLTNIS ZUR ÜBERGEORDNETEN UND SONSTIGEN PLANUNG 

4.1 Regional und Landesplanung 

Der Bebauungsplan ist nach den Vorschriften des § 1 (4) BauGB an die Ziele der Raumord-
nung angepasst. Die Wohnbaufläche wird aus der im einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar 
2020 dargestellten Siedlungsfläche „Wohnen“ entwickelt und durch den 15 m breiten Schutz-
streifen der 110 kV-Hochspannungsleitung (beidseitig der Leitungsachse) begrenzt. 
 
4.2 Flächennutzungsplanung 

Der Flächennutzungsplan`99 der Stadt Ludwigshafen am Rhein stellt im Bereich des Gel-
tungsbereichs eine „Wohnbaufläche“ dar. Der Bebauungsplan ist somit gemäß § 8 (2) Bauge-
setzbuch aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
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Auszug aus Original – FNP`99 
… 
4.3 Rechtskräftige Bebauungspläne 

Ein rechtskräftiger Bebauungsplan liegt für den Geltungsbereich nicht vor. Die derzeitige pla-
nungsrechtliche Beurteilungsgrundlage ergibt sich aus den Vorschriften des § 35 BauGB. 
 
Im Osten des Plangebiets grenzt der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 557 „Altrheinwie-
sen/Neuwiesen“ an.   
 
 

5 BEGRÜNDUNG ZU DEN PLANFESTSETZUNGEN 

5.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

5.1.1 Art der baulichen Nutzung 

Festgesetzt wird ein Allgemeines Wohngebiet, wobei die in § 4 (3) BauNVO genannten aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen wie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige 
nichtstörende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltung, Gartenbaubetriebe und Tankstellen 
nicht zulässig sind. 
Mit dieser Festsetzung soll dem Wohnen der Schwerpunkt eingeräumt und Nutzungen, die 
sich nicht in die Umgebung einfügen, ausgeschlossen werden.  
So werden Tankstellen aufgrund ihres Störpotentials ausgeschlossen. Im gesamten Stadtge-
biet Ludwigshafen ist eine zunehmende Nachfrage nach Beherbergungsbetrieben bzw. Mon-
teurswohnungen, einhergehend mit nachbarschaftlichen Konflikten (wie wechselhafte Nach-
barschaften, erhöhter Stellplatzbedarf) auf das Wohnumfeld festzustellen. Um das ruhige 
Wohnumfeld in der Neuwiesenstraße vor diesen Konflikten zu bewahren sowie eine zuneh-
mende Verdichtung in Form von Verkehr und Bebauung (steigende Anzahl von Wohneinhei-
ten) zu vermeiden, sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes nicht zulässig.  
 
Der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht stö-
rende Handwerksbetriebe sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke werden nur in den Erdgeschossen zugelassen. 
Auf diese Weise – und damit der städtebaulichen Konzeption entsprechend – soll dem Woh-
nen der Schwerpunkt eingeräumt werden. Gleichwohl sollen Nutzungen, welche auch der an-
sässigen Wohnbevölkerung dienen, zulässig sein. Hierunter können z. B. Praxen für Physio-
therapeuten, Büro für Pflegedienste, Hausverwaltungen o. ä. fallen. 
 
5.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Für das Plangebiet wird gemäß BauNVO eine GRZ von 0,4 und eine GFZ von 1,2 festgesetzt 
und entspricht somit einem Bebauungskonzept mit einer maximalen viergeschossigen Wohn-
bebauung (Geschosswohnungsbau).  
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Zur Ermittlung der Gesamtversiegelung ist eine Überschreitung der GRZ gemäß § 31 (1) 
BauGB ausnahmsweise und nur für Tiefgaragen zulässig, wenn diese durch extensiv begrünte 
Garagendächer mit mindestens 10 cm Substratstärke: 0,3 qm/qm ausgeglichen werden kann, 
so dass die Gesamt-GRZ von 0,6 nicht überschritten wird. Dieser Ausnahmefall gestattet eine 
Überschreitung der GRZ unter festumrissenen Bedingungen. Die Überschreitungsmöglichkeit 
der GRZ dient nicht einer Verdichtung, sondern soll eine neue Qualität des Wohnungsbaus 
ermöglichen. Gleichzeitig soll die begrünte Überdeckung der Tiefgarage ein qualitativ hoch-
wertiges Wohnumfeld für die Anwohner im Gebiet ermöglichen.  
Des Weiteren sollen Fahrrad-, Müllabstellplätze, Freisitze, Zugänge ab 5 m Länge sowie Ga-
ragen, Stellplätze und ihre Zufahrten, TG-Zufahrten angerechnet und somit dem Aspekt Rech-
nung getragen werden, dass die Erschließungsflächen hier nicht zusätzlich bei der Ermittlung 
der Gesamtversiegelung zu Buche schlagen und genug Freiflächenanteil verbleibt. 
Zur Ermittlung der Gesamtversiegelung können die als private Grünfläche festgesetzten 
Grundstücksanteile angerechnet werden. 
Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe sowie die maximale Geschossigkeit von vier Vollge-
schossen entsprechen dem Bebauungskonzept – Geschosswohnungsbau –. Der geplante 
Wohnungsbau fügt sich somit städtebaulich in die Umgebungsbebauung ein bzw. bildet den 
Siedlungsrand zur Wohnbebauung.  
 
5.1.3 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Stellung baulicher Anlagen 

Die festgesetzte offene Bauweise beruht auf der benachbarten Wohnbebauung und dem Ab-
stand zur Verkehrsfläche und Grünfläche. 
 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die festgesetzten Baugrenzen definiert und 
regelt, welche Grundstücksteile mit Hauptanlagen bebaut werden dürfen. 
Dabei dürfen die im Norden durch Baugrenzen festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche 
durch Balkone, Erker und Loggien nicht überschritten werden. Diese Regelung ergibt sich aus 
den notwendigen Abstandsflächen zu der 110 kv-Hochspannungsleitung der Pfalzwerke Netz 
AG.  
Die im Süden festgesetzten Baugrenzen dürfen ausnahmsweise durch Balkone und Loggien 
überschritten werden. Voraussetzung ist, dass diese maximal 1/3 der zugeordneten Fassa-
denlänge einnehmen. Dies trägt zu einer flexibleren Ausnutzung und Anordnung der Baukör-
per innerhalb des Baufensters bei. 
Die durch Baugrenzen festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche dürfen durch unterhalb 
der Geländeoberfläche liegende Tiefgaragenflächen überschritten werden, um auch hier eine 
flexiblere Ausnutzung bzw. Anordnung von TG-Stellplatzflächen und ihre Zufahrten zu ermög-
lichen und somit eine Qualität des Wohnungsbaus im Hinblick auf mehr attraktivere, begrünte 
Freiraumflächen zu schaffen.   
 
5.1.4 Grünordnerische Festsetzungen 

Durch die festgesetzte private Grünfläche soll ein sanfter Übergang zwischen Privatgrundstück 
und der Kleingartennutzung bzw. öffentlichen Grünflächen sichergestellt werden und eine Ein-
grünung des Stadtrandes erfolgen. 
Das Anpflanzen von Bäumen auf dem Grundstück soll der Eingriffsminimierung und der Ver-
schattung versiegelter Flächenanteile dienen.  
 
In den letzten Jahren ist bezüglich Vorgartengestaltung ein Trend zu allgemein als pflegeleicht 
angesehenen Formen der Gartengestaltung entstanden, der sogenannte „Schottergarten“. 
Somit wurde die Gestaltung der Vorgartenflächen dahingehend festgesetzt, dass ökologisch-
klimatische Funktionen der Vorgartenflächen erreicht, der Eindruck des öffentlichen Raums 
mitgestaltet sowie die Versickerungsleistungen der Niederschläge gesichert werden. Der Vor-
garten als „Garten vor dem Haus“ vermittelt zwischen privatem Bereich und öffentlichen Raum 
und wirkt sich gemeinsam mit der Bebauung maßgeblich darauf aus, wie ein Straßenraum 
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wahrgenommen wird. Insofern besteht in gestalterischer Hinsicht wie auch aus Umweltschutz-
gründen ein öffentliches Interesse an der Schaffung hochwertig gestalteter Naturräume im 
Sinne qualitätsvoller städtebaulicher Übergangsbereiche.  
 
5.1.5 Ein-bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsfläche  

Bei Neuanlagen von Grundstückszufahrten dürfen öffentliche Stellplätze im Straßenraum nicht 
wegfallen bzw. sind so anzuordnen, dass Stellplatzmöglichkeiten im öffentlichen Raum be-
wahrt sind. Ausnahmen dafür gibt es nur bei notwendigen Grundstückszufahrten, weil ansons-
ten kein Stellplatznachweis auf dem Grundstück möglich wäre. 
 
 
5.1.6 Flächen für Geh,- Fahr – und Leitungsrechte  

Aufgrund der vorhandenen Leitungstrasse (Fläche a) ist zugunsten des Versorgungsträgers - 
Pfalzwerke Netz AG – eine Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belegt. Innerhalb die-
ser Fläche sind das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie Zufahrten nur in Abstim-
mung mit dem Leitungsträger zulässig. Die Herstellung baulicher Anlagen und Nebenanlagen 
ist innerhalb dieser Fläche unzulässig. Darüber hinaus wird die Zuwegung zum Mast Nr. 1612 
sichergestellt.  
Des Weiteren bestehen entsprechende Grunddienstbarkeiten. 
 
Die vorhandene Leitungstrasse - RW-Kanal DN 500 – (Fläche b) wird zugunsten der Stadt 
Ludwigshafen gesichert bzw. mit einer entsprechenden Fläche mit Leitungsrechten festge-
setzt. 
 
5.1.7 Rückhaltung und Versickerung von Oberflächenwasser 

Um einen naturnahen Umgang mit Niederschlagswasser zu erreichen, ist das anfallende 
Oberflächenwasser auf dem Grundstück zu versickern. Ausnahmen sind möglich, soweit das 
Oberflächenwasser zur Brauchwassernutzung genutzt wird.  
 
5.1.8 Bedingte Zulässigkeit von Nutzungen 

Unmittelbar angrenzend an das Plangebiet befindet sich eine Versorgungseinrichtung der 
Pfalzwerke Netz AG. Um den Stromversorgungsmast Nr. 1612 der 110 kV- Starkstromleitung 
regelmäßig warten zu können, gibt es bereits heute eine unbefestigte Fahrgasse zum Mast. 
Um das Außengelände des neu geplanten Bauvorhabens qualitativ besser nutzen zu können, 
soll die Zuwegung zum Mast so verschoben werden, dass ein gemeinsamer Zugang zum 
Mast, zu den Kleingartenanlagen sowie zur Radsportanlage entsteht. Da sich der neu geplante 
gemeinsame Zugang außerhalb des Plangebietes befindet, soll die Planung dafür parallel oder 
im Anschluss an das Bebauungsplanverfahren stattfinden. Gleichzeitig ist aber eine Zuwegung 
zum Mast planungsrechtlich sicherzustellen. Somit wurde eine bedingte Zulässigkeit von Nut-
zungen festgesetzt, die eine Errichtung baulicher Anlagen nur dann zulässt, wenn die Verle-
gung bzw. Herstellung der Fahrgasse zum Mast erfolgt ist.    
 
 
5.2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

5.2.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

In Anlehnung an die vorhandene Bebauung an der Neuwiesenstraße ist im Plangebiet eine 
Flachdachbebauung festgesetzt, die somit eine moderate Höhenentwicklung bzw. Übergang 
zur freien Landschaft hin erreicht.  
Abstellplätze für Müllbehälter sind aus gestalterischen Gründen einzuhausen und zu begrü-
nen. 
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5.2.2 Einfriedungen 

Einfriedungen in den Vorgartenbereichen sind mit einer maximalen Höhe von 1 m herzustellen 
und wirksam einzugrünen. Mit dieser Festsetzung wird die Gestaltung von Einfriedungen ge-
nau definiert, um einerseits dem Bedürfnis nach Einfriedung des Vorgartenbereiches nachzu-
kommen und andererseits den Bezug zum öffentlichen Raum herzustellen bzw. zum öffentli-
che Raum hin Sichtbeziehungen zu zulassen.   
 
5.2.3 Anzahl der erforderlichen Stellplätze / Fahrradabstellplätze  

Mit der Festsetzung der notwendigen Anzahl von Stellplätzen soll gewährleistet werden, dass 
ausreichende Flächen für den ruhenden Verkehr auf den privaten Grundstücken hergestellt 
werden. Andererseits sind die im öffentlichen Raum vorhandenen Parkplatzangebote noch 
nicht vollständig ausgeschöpft. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Realisierung 
des Wohnbaustandortes keinen Parkdruck begründet oder sich nachteilig auf die örtliche Ver-
kehrssituation auswirkt.  
Die Anzahl der notwendigen Stellplätze wird somit gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 
Abs. 1 Nr. 8 und § 47 LBauO RLP wie folgt festgesetzt: je Wohnung bis 60 m2 Wohnfläche = 
1 Stellplatz, je Wohnung zwischen 60 m2 bis 120 m2 Wohnfläche = 1,5 Stellplätze und je Woh-
nung über 120 m2 = 2 Stellplätze. 
 
Um die Voraussetzungen für den komfortablen Gebrauch von Fahrrädern sicherzustellen, ist 
pro Wohneinheit ein Fahrradabstellplatz von 30 qm vorzusehen und im Eingangsbereich je 
Wohnung mindestens 1 Fahrradabstellplatz frei zugänglich anzulegen. 
 
 
5.3 Hinweise 

Barrierefreies Bauen 
Barrierefreies Bauen bedeutet, Gebäude so zu planen und zu bauen, dass sie von allen Men-
schen ohne fremde Hilfe und ohne jegliche Einschränkung genutzt werden können. Um den 
Belangen behinderter Menschen gerecht zu werden, wird ein entsprechender Hinweis bezüg-
lich des barrierefreien Bauens aufgenommen. 
 
Kampfmittel 
Aufgrund der Bombardierung Ludwigshafens während des Zweiten Weltkrieges kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass im Plangebiet Kampfmittel zu finden sind. Kampfmittelfunde 
gleich welcher Art sind unverzüglich dem Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu melden. 
Dieser entscheidet dann über die weitere Vorgehensweise. Beauftragte Dachunternehmen 
sind nicht berechtigt, selbstständig Fundmunition zu entschärfen, zu sprengen oder auf öffent-
liche Straßen zu transportieren. 
 
Altlasten / Bodenschutz 
Im südlichen Randbereich des Geltungsbereiches befindet sich eine registrierte Altablage-
rung Nr. 31400000-0234 „Neuwiesenstraße“. Nach Auswertung des Katasters potentieller Alt-
standorte und Altablagerungen im Stadtgebiet Ludwigshafen handelt es sich bei den abgela-
gerten Abfällen um Bauschutt und Erdaushub sowie Siedlungsabfälle.  
 
Aufgrund von Erdarbeiten oder Bodenbewegungen können gefahrenverdächtigte Umstände 
auftreten, die bei den Behörden anzuzeigen sind. Zugleich sind die Bestimmungen des Bo-
denschutzes zu beachten. Seitens eines Altlasten-Sachverständigen sollte im Vorfeld der 
Baumaßnahmen dargestellt und bewertet werden, ob eine Gefährdung der verschiedenen 
Wirkungspfade zu erwarten ist. Sollten hierbei Erkenntnisdefizite festgestellt werden, sind 
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weitere Untersuchungen durchzuführen. Hierbei ist auch zu klären, ob das Vorhaben von der 
registrierten Altablagerung Reg. Nr. 31400000-233/000-00 betroffen ist.  

Ein entsprechender Hinweis wurde daher aufgenommen. 
 
Hochwasserschutz 
Der gegebene Hochwasserschutz entlang des Rheines ist auf ein definiertes Hochwasserer-
eignis ausgelegt. Bei einem selteneren Ereignis bzw. bei einem Versagen des Hochwasser-
schutzes kann aufgrund der geografischen Lage in den Rheinniederungen eine weiträumige 
Überflutung nicht ausgeschlossen werden. 
 
Umgang mit dem Niederschlagswasser 
Gemäß den Grundsätzen der Abwasserbeseitigung nach dem Wasserhaushaltsgesetz (vgl. 
§ 55 Abs. 2 WHG) soll anfallendes, nicht behandlungsbedürftiges Niederschlagswasser orts-
nah über die belebte Bodenzone versickert werden. Auch eine Sammlung und Verwertung 
als Brauchwasser ist denkbar. Im Rahmen des Bauantragsverfahrens ist ein entsprechendes 
Entwässerungskonzept zu erarbeiten und mit den betroffenen Fachdienststellen abzustim-
men. Für den Fall, dass Regenwasser als Brauchwasser verwendet werden soll, ist die Inbe-
triebnahme einer solchen Anlage der zuständigen Behörde gegenüber anzeigepflichtig. Zu-
dem ist vor dem Hintergrund immer häufiger auftretender Starkregenereignisse eine hydrau-
lische Überlastung der städtischen Kanäle durch übermäßige Regenwassereinleitung zu ver-
meiden. Verschiedene Maßnahmen, wie beispielsweise eine gezielte oberflächige Wasserab-
leitung durch ein vom Gebäude abgewandtes Grundstücksgefälle oder die Vermeidung von 
Flächenbefestigungen, wirken sich dabei nicht nur positiv auf den Wasserhaushalt aus, son-
dern tragen auch zu einer Überflutungssicherheit bei. 
 
Grundwasser 
Bei starken Regenfällen sind grundstücksbezogen zeitweise erhöhte Grundwasserstände o-
der stauendes Oberflächenwasser nicht auszuschließen. Um Nässeschäden vorzubeugen, 
werden deshalb vor der Durchführung von Baumaßnahmen sorgfältige Untersuchungen der 
Grundwasserstände und der Bodenbeschaffenheit auf dem Baugrundstück empfohlen.  
Die Versickerung von Oberflächenwasser liegt in privater Verantwortung.  
 
Archäologische Funde 
Zur Klarstellung, dass bei durchzuführenden Tiefbauarbeiten die Regelungen des Denkmal-
schutzgesetzes zu beachten sind, wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 
 
Natürliches Radonpotenzial 
Radon ist ein in der Erdkruste natürlich vorkommendes radioaktives Edelgas. Es entweicht 
aus Gesteinen und Böden und breitet sich über die Bodenluft oder gelöst im Wasser aus. Die 
Höhe der Radonkonzentration in der Bodenluft wird von der geologischen Beschaffenheit und 
der Durchlässigkeit des Untergrundes bestimmt. Für den Bereich des Oberrheingrabens, in 
dem auch das Plangebiet liegt, weist die zur groben Orientierung geeignete Radonprognose-
Karte ein erhöhtes Radonpotenzial (40-100 kBq/m³) auf. Hier ist es in der Regel ausreichend 
neben regelmäßigem Lüften auf die Durchgängigkeit der Betonfundamentplatte und einen 
DIN-gerechten Schutz gegen Bodenfeuchte zu achten. Daher wurde ein entsprechender Hin-
weis „Natürliches Radonpotenzial“ in die Planung aufgenommen. Liegt es im Interesse des 
Bauherrn die konkrete Radonbelastung auf seinem Grundstück zu bestimmen, kann er Unter-
suchungen zur Radonbelastung der Bodenluft durchführen oder durchführen lassen. Liegen 
die Werte im Einzelfall über 100kBq/m³ können z. B. der Abschluss des Treppenhauses gegen 
das Untergeschoss, der Verzicht auf Wohn- und Aufenthaltsräume im Kellerbereich oder der 
Einbau einer radondichten Folie unter der Bodenplatte sinnvoll sein. 
Weitere Informationen erteilt die Radon-Informationsstelle im Landesamt für Umwelt und das 
Landesamt für Geologie und Bergbau. 
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DIN-Regelwerke 

Sofern in den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes auf DIN-Regelwerke Bezug genom-
men wird, sind diese während der üblichen Bürozeiten bei der Geschäftsstelle der Stadtpla-
nung Ludwigshafen im Rathaus, Rathausplatz 20, einsehbar. 
 
Freiflächengestaltungsplan 

Um die Einhaltung der festgesetzten Grünordnungsmaßnahmen überprüfen zu können, ist mit 
den Bauantragsunterlagen ein sog. Freiflächengestaltungsplan einzureichen.  
… 
 

6 UMWELTBERICHT 

(vgl. Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 655 „Neuwiesenstraße“ erfolgt im beschleunigten 
Verfahren gemäß §13b BauGB i.V.m. §13a und § 13 BauGB. Den gesetzlichen Verfahrenser-
leichterungen entsprechend sind die Durchführung einer förmlichen Umweltprüfung sowie die 
Erarbeitung eines Umweltberichtes nicht erforderlich. 
 
 

7 WEITERE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

7.1 Wohnungsmarkt 

Durch den Bebauungsplan wird die bisher als Parkplatz genutzte Brachfläche einer Wohnbe-
bauung zugeführt. Die Neuausweisung als Wohnbaufläche im Segment Geschosswohnungs-
bau/Mehrfamilienhausbebauung schließt sich der umliegenden Wohnbauflächenausweisung 
an und bildet ein zusammenhängendes Siedlungsgefüge.  
Der Bebauungsplan ermöglicht somit an diesem Standort eine Wohnbaulandentwicklung, die 
dringend im Stadtteil Friesenheim ermöglicht werden muss, um den zunehmenden Bedarf an 
Wohnraum langfristig decken zu können. Denn anderweitige Möglichkeiten einer größeren 
Flächeninanspruchnahme sowie der Verfügbarkeit eines städtischen Grundstückes stehen 
nicht zur Verfügung.  
Darüber hinaus ist der Teilbereich des städtischen Grundstückes, der überplant werden soll, 
sehr kompakt und nur mit einer aufwendigen Tiefgarage zu erschließen. Damit sind hohe Kos-
ten verbunden, die den Wohnungsbau für den geförderten Wohnraum erschweren. Aus diesen 
Gründen wird dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 23.09.19, der einen bestimmten 
Anteil an sozialem Wohnungsbau auf neu geschaffenen Wohnflächen vorsieht, nicht gefolgt. 
Da es sich jedoch um einen Angebotsbebauungsplan handelt, steht einem geförderten Woh-
nungsbau dennoch nichts entgegen. 
  
7.2 Verkehr 

Der Standort ist bereits durch die Neuwiesenstraße verkehrlich erschlossen. Mit einem erhöh-
ten Verkehrsaufkommen in der Neuwiesenstraße ist nicht zu rechnen. Lediglich die Anwohner 
des neuen Wohngebietes erzeugen zusätzlichen Verkehr und lösen einen höheren Parkraum-
bedarf aus.  
 
Das Plangebiet wird heute zum größten Teil als Parkfläche für Anwohner und Dauerparker 
genutzt. Der Parkraumbedarf konzentriert sich auf die Neuwiesenstraße und ist somit gedeckt.  
Ein Parkraumdefizit ist somit nicht erkennbar. Sollte im Laufe der Jahre ein Mangel an öffent-
lichen Parkplätzen entstehen, können, auf Grundlage mehrerer untersuchter und geplanter 
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Ausbauvarianten der Neuwiesenstraße (vorderer Straßenabschnitt, der in die Weiherhof-
straße mündet) je nach Bedarf zusätzliche öffentliche Stellplätze, sei es als Längs- oder Senk-
rechtparker geschaffen werden.  
 
7.3 Klimaschutz und Klimaanpassung 

Aufgrund der guten Durchlüftungssituation im Ortsrandbereich sind für das Planungsgebiet 
keine wesentlichen Beeinträchtigungen der Schutzgutfunktionen zu erwarten. 
Durch die Beanspruchung einer bereits als Parkplatz genutzten Schotterfläche/nicht befestig-
ten Fläche für Gebäude sowie Stellplatzflächen entstehen zwar Aufheizungsflächen, aber 
keine Verluste an kleinklimatisch positiv wirksamen Strukturen.  
Da der betrachtete Bereich derzeit keine klimaökologisch relevante Bedeutung für schutzwür-
dige Nutzungen besitzt, entstehen durch die geplanten Maßnahmen keine erheblichen Beein-
trächtigungen.  
Außerdem erfolgt durch die angrenzenden großen Funktionsräume (Sport- und Kleingarten-
anlagen) eine Teilkompensation der entstehenden Beeinträchtigungen. 
 
7.4 Soziale Infrastruktur – Kindertagesstätte, Schule 

Mit der geplanten Wohnbebauung ist mit einem geringfügigen Zuwachs an schulpflichtigen 
Kindern sowie an Kleinkindern zu rechnen. Die Grundschule Luitpoldschule kann im Bestand 
den Zuwachs an Schulkindern aufnehmen. Im Bereich Kindertagesstätten fehlen bereits jetzt 
schon Betreuungsplätze für Kinder unter und über 2 Jahren. Allerdings wird im Rahmen des 
städtischen Ausbauprogramms die Errichtung von Kitas in Friesenheim geplant, um diese Be-
darfe langfristig auffangen zu können.  
 
 

8 UMSETZUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

8.1 Bodenordnung 

Das Grundstück befindet sich im städtischen Besitz. Es wird keine Bodenordnung notwen-
dig.… 
 
8.2 Flächen und Kosten 

Der Stadt Ludwigshafen entstehen durch den Bebauungsplan keine Kosten. 
… 
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9 ABWÄGUNG DER ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BELANGE 

Die Anregungen bzw. Bedenken, welche im Rahmen der gesetzlichen Verfahrensschritte zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
vorgebracht wurden, sind der Anlage zur Begründung (siehe Kapitel 10.2) zu entnehmen. 
 
9.1 Belange die für die Planung sprechen 

 Die Planung unterstützt eine nachhaltige Raum- und Siedlungsentwicklung, da eine bis-
lang unbebaute, städtische Fläche für eine angemessene, stadtverträgliche Bebauung in 
Anspruch genommen wird. 

 Die Ausweisung des geplanten Allgemeinen Wohngebietes nach § 4 BauNVO dient zur 
Schaffung bzw. Verbesserung des Wohnraumangebotes und wirkt somit dem Wohnungs-
mangel in Ludwigshafen entgegen. 

 Die getroffenen Festsetzungen gewährleisten, dass sich die künftige Wohnbebauung 
nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Umgebung bestehend aus Wohngebäu-
den einfügen wird. Die Höhenentwicklung erfolgt angelehnt an die vorhandene Bebauung 
im direkten Umfeld. 

 Eine unangemessene Beeinträchtigung der Nachbarschaft durch Erschließungs- und 
Parkverkehr wird durch den Ausschluss potentiell störender Nutzungen sowie die Zahl 
nachzuweisender Stellplätze weitgehend ausgeschlossen. 

 
9.2 Belange die gegen die Planung sprechen 

 Bebauung einer bislang gering genutzten und unbebauten Fläche (Parkplatz/Lagerflä-
che), wodurch es zu einer höheren Versiegelung kommt. 

 Die verkehrliche Situation verändert sich insgesamt, da die zukünftige Wohnnutzung im 
Vergleich zum status quo über den gesamten Tagesverlauf Verkehr erzeugt. 

 Seitens eines Altlastensachverständigen ist die Ausdehnung der festgestellten Bodenbe-
lastung und ob eine Gefährdung der verschiedenen Wirkungspfade zu erwarten ist, im 
Vorfeld der Baumaßnahme darzustellen und zu bewerten. Die erforderliche Durchführung 
kann zu höheren Kosten für die Baureifmachung führen. 

 Außerhalb des Plangebietes befindet sich in unmittelbarer Nähe der Radsportclub Lud-
wigshafen e.V.. Bei größeren Sportveranstaltungen können sporadisch Lärmbelästigun-
gen auftreten.  

 
9.3 Abwägung der Belange 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 655 „Neuwiesenstraße“ ist die Auswei-
sung eines Allgemeinen Wohngebietes nach § 4 BauNVO vorgesehen. Die Festsetzung die-
ser Gebietsart entspricht dem Erfordernis, das Wohnungsangebot innerhalb der Stadt zu ver-
bessern und so den gestiegenen Wohnungsbedarf decken zu können. Vor allem die kurzfris-
tige Grundstücksverfügbarkeit ermöglicht die Schaffung dringend benötigten Wohnraums im 
Stadtteil Friesenheim. 
 
Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um ein unbebautes, brachliegendes und zuletzt 
als Parkplatz/Abstellfläche genutztes städtisches Grundstück, das aufgrund der umliegenden 
Wohnnutzung Potenzial für eine Umnutzung zu Wohnzwecken bietet. Zugleich wird ein aus-
reichender Abstand vom Siedlungsrandbereich zu den Grünflächen der Naherholung („Frie-
senheimer Gärten“) und Sporteinrichtungen gewährleistet. 
 
Da lediglich Bewohner des neuen Wohngebietes zusätzlichen Verkehr erzeugen, werden dies-
bezüglich keine Verkehrsprobleme erwartet sowie kein höherer Parkraumbedarf ausgelöst. 
Das Plangebiet wird heute zum größten Teil als Abstell- und Parkfläche für Bewohner und 
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Dauerparker genutzt. Der Parkraumbedarf konzentriert sich auf die Neuwiesenstraße und ist 
somit gedeckt.  
Die im öffentlichen Raum vorhandenen Parkplatzangebote sind noch nicht vollständig ausge-
schöpft. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Realisierung des Wohnbaustandortes 
keinen Parkdruck begründet oder sich nachteilig auf die örtliche Verkehrssituation auswirkt.  
Sollte sich dennoch im Laufe der Jahre ein zusätzlicher Bedarf an öffentlichen Stellplätzen 
ergeben, kann dieser, aufgrund von verschiedenen Ausbaumöglichkeiten der Neuwiesen-
straße, ausgeglichen werden.  
 
Der sich in unmittelbarer Nähe des Plangebietes befindende Radsportclub Ludwigshafen e.V. 
hat in den vergangenen Jahren keine Nutzungskonflikte zwischen Wohnen und Sportlärm 
ausgelöst. Die geplante Wohnbebauung, die nicht näher an die Sportanlage heranrückt als 
die Umgebungsbebauung, löst somit keine entsprechende Schutzbedürftigkeit aus. Größere 
Lärmbelästigungen sind daher nicht zu erwarten oder treten nur bei seltenen Großveranstal-
tungen auf. 
 
Insgesamt fügt sich das Wohnbauprojekt sehr gut in die überwiegend bereits durch Wohnnut-
zung geprägte Nachbarschaft ein. Deshalb steht die Wohnbauentwicklung an diesem Standort 
gerade auch vor dem Hintergrund eines gestiegenen Wohnungsbedarfs im besonderen Inte-
resse der Stadt. 
 
Die vorgesehene Planung ist mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, den sozia-
len, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen, auch in Verantwortung gegen-
über künftigen Generationen, vereinbar. 
 
Nach eingehender Würdigung aller Argumente wird den Belangen, die für die Planung spre-
chen, der Vorrang eingeräumt. 
 
 
 
 
 
Ludwigshafen am Rhein, den       
 
 
 
 
 
 
 
 

Bereich Stadtplanung 
 
  



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 655 „Neuwiesenstraße“ 

 
 

 
 
4-126, F.Mü 3117 - 19/58 - Stand März`22 

10 ANLAGEN 

10.1 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
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10.2 Anregungen und Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligungsverfahren 

10.2.1 Information der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB 

Im Zeitraum vom 20.07.2017 bis einschließlich 02.08.2017 hatte die Öffentlichkeit Gelegenheit, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung zu informieren. Im Rahmen dieses Verfahrensschrittes wurden keine Stellungnahmen / Anregungen abgege-
ben. 
 

10.2.2 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 
vom 28.06.2021 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am Bebauungsplanverfahren beteiligt und zur Äußerung aufgefordert. Es wurde ihnen die Möglichkeit zur 
Stellungnahme bis zum 02.08.2021 gegeben. 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt: 

 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 

Stellungnahme 
ohne Anregun-

gen 

Stellungnahme 
mit Anregungen 

1.  Amprion GmbH X   
2.  BUND Landesverband Rheinland-Pfalz X   

3.  
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post u. Ei-
senbahn 

 X  

4.  CREOS Deutschland GmbH  X  
5.  Deutsche Telekom Technik GmbH (Mannheim)   X 

6.  Ericsson Services GmbH X   

7.  GASCADE GastransportGmbH X   

8.  GDKE – Direktion Landesarchäologie - Außenstelle Speyer X   

9.  GDKE - Erdgeschichte  X  

10.  GDKE - Landesdenkmalpflege  X  

11.  Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V. X   

12.  Gesundheitsamt, Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis   X 

13.  Landesamt für Geologie und Bergbau    X 

14.  Die Naturfreunde Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus u. Kultur X   

15.  Naturschutzbund Rheinland-Pfalz X   
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16.  Open Grid Europe GmbH X   

17.  PfalzKom Gesellschaft für Telekommunikation mbH   X 

18.  Pfalzwerke Netz AG   X 

19.  POLLICHIA -Geschäftsstelle X   

20.  Rhein-Main-Rohrleitungsstransportgesellschaft m.b.H. X   

21.  Rhein-Neckar-Verkehr GmbH   X 

22.  Rheinpfalzbus GmbH X   

23.  SGD Süd-obere Landespflegebehörde  X   

24.  SGD Süd-Regionalstelle Gewerbeaufsicht    X 

25.  SGD Süd-Regionalstelle WAB   X 

26.  SGD Süd-Abteilung 4 X   

27.  Technische Werke AG    X 

28.  TWL Netze GmbH X   

29.  Telefonica Germany GmbH & Co. OHG (Nürnberg)   X 

30.  Telefonica Germany GmbH & Co. OHG (Frankfurt) X   

31.  Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH  X  

32.  Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz   X  

33.  Vodafone GmbH Region Süd-West  X  

34.  Vodafone Kabel Deutschland GmbH X   

35.  Wintershall Holding GmbH X   

36.  Stadt Ludwigshafen – Bereich Sport(1-21) X   
37.  Stadt Ludwigshafen – Bereich Feuerwehr (1-22) X   

38.  Stadt Ludwigshafen – Bereich Jugendamt (3-14) X   
39.  Stadt Ludwigshafen – Bereich Tiefbau (4-14)   X 

40.  Stadt Ludwigshafen – Bereich Umwelt, Bodenschutz/Altlasten (4-15)   X 

41.  Stadt Ludwigshafen – Bereich Umwelt ,technischer Umweltschutz (4-15)  X  

42.  Stadt Ludwigshafen – Bereich Umwelt, Naturschutz (4-15)   X 

43.  Stadt Ludwigshafen – Bereich Stadtvermessung (4-16)  X  

44.  Stadt Ludwigshafen – Bereich Bauaufsicht (4-17)   X 

45.  Stadt Ludwigshafen – Bereich Entsorgungsbetr. u. Verkehrstechnik (4-22) X   

46.  Stadt Ludwigshafen – Bereich Stadtentwässerung- und unterhalt (4-24)   X 
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Folgende Stellungnahmen mit Anregungen / Bedenken wurden zum Planstand vom 19.04.2021 abgegeben: 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

1.  Deutsche Telekom Technik GmbH, 
Stellungnahme vom 21.07.2021 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Es wird zunächst festgestellt, dass grundsätzlich keine Einwände ge-
gen den Bebauungsplan bestehen.  
Die Hinweise zu vorhandenen Telekommunikationsanlagen sowie zur 
ggf. erforderlichen Verlegung neuer Telekommunikationslinien durch 
das Bauvorhaben werden zur Kenntnis genommen, betreffen aller-
dings nicht das Bauleitplanverfahren, sondern die nachgelagerte Aus-
führungsplanung. Die Entscheidung über einen Versorgungsträger 
liegt zudem in Verantwortung des jeweiligen Grundstückseigentü-
mers. Regelungen und Maßnahmen auf Ebene der Bauleitplanung 
sind somit nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
Bei den nebenstehenden Schutzanweisungen handelt es sich um all-
gemeingültige Standards bzw. Vorschriften des Trägers bzw. der Be-
hörde. Ein Hinweis im Bebauungsplan ist nicht erforderlich. Die Anre-
gung wird zur Kenntnis genommen.  
Der Vorhabenträger wird über die einzuhaltenden Vorschriften infor-
miert. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

2.  Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis – Gesundheit, Verbraucherschutz, 
Stellungnahme vom 22.07.2021 
 

 
 

 
 
 
 
Es wird festgestellt, dass von der Anregungsträgerin keine Bedenken 
gegen das geplante Vorhaben und somit gegen den Bebauungsplan 
vorliegen.  
 
 
 
Altlasten 
Im südlichen Randbereich des Geltungsbereiches befindet sich eine 
registrierte Altablagerung Nr. 31400000-234 „Neuwiesenstraße“. 
Nach Auswertung des Katasters potentieller Altstandorte und Altab-
lagerungen im Stadtgebiet Ludwigshafen handelt es sich bei den ab-
gelagerten Abfällen um Bauschutt und Erdaushub sowie Siedlungs-
abfälle.  
Durch das Ingenieurbüro GfU Dr. Frank GmbH wurde in 2016 eine 
Baugrunduntersuchung und eine orientierende abfall- und boden-
schutzrechtliche Beurteilung für das Baufeld durchgeführt. Im Zuge 
dieser Untersuchungen wurden drei Rammkernsondierungen sowie 
eine Mischprobe durchgeführt. Bei einer bodenschutzrechtlichen Be-
probung gemäß BBodSchV wurde eine Überschreitung des Prüfwer-
tes für Kinderspielflächen für den Parameter Blei nach BBodSchV in 
beiden Mischproben ermittelt. Der Gutachter empfiehlt auf Grundlage 
der Ergebnisse der bodenschutzrechtlichen Beprobung für den Be-
reich von Kinderspielflächen eine ausreichende Überdeckung der 
Auffüllungen oder ein Bodenaustauscht. Weitere Maßnahmen für 
eine Wohnbebauung sind laut Gutachter aus bodenschutzrechtlicher 
Sicht nicht erforderlich.  
 
Immissionsschutz 
In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich schon heute ein über-
wiegend dem Wohnen dienendes Gebiet mit Geschosswohnungsbau 
bzw. Mehrfamilienhausbebauung in der Neuwiesenstraße.  



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 655 „Neuwiesenstraße“ 

 
 

 
 
4-126, F.Mü3117 - 24/58 - Stand März`22  

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit der Errichtung eines Mehrfamilienhauses erfolgt somit eine ver-
gleichsweise unbedeutende Zunahme des Nutzungskonflikts Woh-
nen mit Sportlärm, zumal das neu geplante Wohngebäude nicht viel 
näher an die Sportanlage heranrückt als die bestehende Wohnbebau-
ung in der Neuwiesenstraße.  
 
 
Die Nutzungen des Radsportclubs sind auch in Zukunft darauf abzu-
stimmen bzw. die Sportanlage ist so zu betreiben, dass sie mit der 
18.BImSchV im Einklang steht. 
Neue substanzielle Konflikte mit der geplanten Wohnbebauung und 
dem Sportanlagenlärm werden nicht erwartet, da der geplante Neu-
bau nicht näher an die Sportanlage heranrückt als die bestehende 
Wohnbebauung in der Neuwiesenstraße. 
 
Versickerung von Oberflächenwasser 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Das Plangebiet ist bereits heute ausreichend an das Ver- und Entsor-
gungsnetz angebunden, da es sich innerhalb des bereits erschlosse-
nen Innenstadtgebietes befindet. 
 
Radonpotenzial 
Radon ist ein in der Erdkruste natürlich vorkommendes radioaktives 
Edelgas. Es entweicht aus Gesteinen und Böden und breitet sich über 
die Bodenluft oder gelöst im Wasser auf. Die Höhe der Radonkon-
zentration in der Bodenluft wird von der geologischen Beschaffenheit 
und der Durchlässigkeit des Untergrundes bestimmt. Für den Bereich 
des Oberrheingrabens, in dem auch das Plangebiet liegt, weist die 
zur groben Orientierung geeignete Radonprognose-Karte ein erhöh-
tes Radonpotenzial (40-100 kB1/m²) auf. 
Die Durchführung von Radonmessungen obliegt grundsätzlich der 
Verantwortung der Bauherren und kann nicht im Bebauungsplan ver-
bindlich geregelt werden. Aus diesem Grund wurde ein entsprechen-
der Hinweis in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
aufgenommen.  
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

Die Anregung wird deshalb bereits angemessen berücksichtigt. Wei-
tere Auswirkungen auf den Bebauungsplan ergeben sich somit nicht.  
Werden in weiteren Planungsschritten entsprechende Messungen 
vorgenommen, liegt es ebenso in der Verantwortung bzw. dem Inte-
resse des Bauherren die Ergebnisse der Anregungsträgerin mitzutei-
len. 
 
Umgang mit Niederschlagswasser 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

3.  Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, 
Stellungnahme vom 29.07.2021 
 

 
 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Es wird zunächst festgestellt, dass grundsätzlich keine Einwände ge-
gen den Bebauungsplan bestehen.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auswirkungen auf die 
Bauleitplanung entstehen nicht.  
 
Die einschlägigen Regelwerke sind bei der Bauausführung zu beach-
ten. Da es sich um allgemeingültige Vorschriften handelt, ist die Auf-
nahme in die Bebauungsplanunterlagen demnach nicht erforderlich. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 

 

4.  Pfalzwerke Netz AG, 
Stellungnahme vom 21.12.2017 
 

 
 
 

 
 
 
Die Anregung und der Hinweis werden zur Kenntnis genommen.  
 
Entsprechend der nebenstehenden Stellungnahme wurde sowohl der 
Textteil als auch die Planzeichnung zum Bebauungsplan entspre-
chend ergänzt.  
Ein 15 m breiter Schutzstreifen, senkrecht von der örtlich vorhande-
nen Leitungsmittellinie gemessen, wurde zeichnerisch festgesetzt, in-
nerhalb dessen weder bauliche Anlagen, noch Überdachungen oder 
Balkone zulässig sind. Der Verlauf der Baugrenze wurde somit der 
Trasse des Schutzstreifens angepasst.  
Ferner wurde ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht entsprechend der be-
reits bestehenden beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten festge-
setzt.  
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
Sowohl außerhalb als auch innerhalt des räumlichen Geltungsberei-
ches ist eine zeichnerische Festsetzung zum Standort des Mastes, 
zur Führung der Versorgungsleitung sowie zu Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechte und zum Schutzstreifen im Bebauungsplan erfolgt. 
 
 
 
 
Eine Verlegung der Fahrgasse bzw. neue Zuwegung zum Mast Nr. 
1612 wird derzeit überprüft und erfolgt außerhalb/parallel zum Bebau-
ungsplanverfahren. Zugleich ist aber eine Zuwegung zum Mast pla-
nungsrechtlich sicherzustellen. Somit wurde eine bedingte Zulässig-
keit von Nutzungen (s.Pkt. 7 der textlichen Festsetzung) festgesetzt, 
die eine Errichtung baulicher Anlagen nur dann zulässt, wenn die Ver-
legung bzw. Herstellung der Fahrgasse zum Mast erfolgt ist.    
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden entsprechend der nebenstehenden Stellung-
nahme im Textteil zum Bebauungsplan ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 655 „Neuwiesenstraße“ 

 
 

 
 
4-126, F.Mü3117 - 29/58 - Stand März`22  

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

5.  Pfalzwerke Netz AG, 
Stellungnahme vom 26.07.2021 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die PFALZKOM GmbH wurde im Rahmen der Vorabstimmung zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes bereits beteiligt. Eine entspre-
chende Stellungnahme liegt vor und wurde bei der Abwägung und 
Weiterführung des Verfahrens berücksichtigt.  

 
 
 
Entsprechend der nebenstehenden Stellungnahme wurde sowohl der 
Textteil als auch die Planzeichnung zum Bebauungsplan entspre-
chend ergänzt.  

 
Eine Verlegung der Fahrgasse bzw. neue Zuwegung zum Mast Nr. 
1612 wird derzeit noch überprüft und erfolgt außerhalb/parallel zum 
Bebauungsplanverfahrens. Zugleich ist aber eine Zuwegung zum 
Mast planungsrechtlich sicherzustellen. Somit wurde eine bedingte 
Zulässigkeit von Nutzungen (s.Pkt. 7 der textlichen Festsetzung) fest-
gesetzt, die eine Errichtung baulicher Anlagen nur dann zulässt, wenn 
die Verlegung bzw. Herstellung der Fahrgasse zum Mast erfolgt ist.    
 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erhält 
die Anregungsträgerin eine Mitteilung über die Stellungnahme der 
Verwaltung zu ihrer vorgebrachten Anregung im Verfahrensschritt ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB.  
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

6.  Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, 
Stellungnahme vom 27.07.2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellplatzberechnung richtet sich grundsätzlich nach den Bestim-
mungen der Stellplatzverordnung RLP.  
Das Thema „Stellplätze“ wurde im Rahmen des Verfahrens stark dis-
kutiert, analysiert sowie Stellplatzerhebungen durchgeführt, weshalb 
hinsichtlich des Stellplatznachweises auf eine Festsetzung analog an-
derer großer aktueller Wohnbauprojekte zurückgegriffen wurde. Die-
ser Stellplatzschlüssel hat sich auch bereits bei anderen Wohnprojek-
ten im Geschosswohnungsbau bewährt.  
Zudem würde ein Stellplatzschlüssel von 1:1 nicht alleine ausreichen 
die ÖPNV-Nutzungsbereitschaft zu erhöhen. Hier bedarf es u.a. auch 
einer Attraktivitätssteigerung des ÖPNV und der weiteren Sensibili-
sierung der Bevölkerung. Ohne den Nachweis eines vernünftigen Ma-
ßes an privaten Stellplätzen würden sich der Druck auf öffentliche 
Parkplätze erhöhen, weshalb entsprechende Konflikte vor allem in be-
reits bebauten innerstädtischen Wohngebieten in der Neuwiesen-
straße entstehen können.  
 
Dem Hinweis auf die ÖPNV-Anbindung wird gefolgt und im Kapitel 
3.2 „Verkehrliche Erschließung“ der Begründung entsprechend er-
gänzt.  
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

7.  SGD Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 
Stellungnahme vom 15.07.2021 
 

 

 

 
 
 
Außerhalb, im nördlichen und nordwestlichen Teil des Plangebietes 
befindet sich in unmittelbarer Nähe der Radsportclub Ludwigshafen 
e.V.  

 
Der Regelbetrieb des Radsportclubs hat in den vergangenen Jahren 
keine Nutzungskonflikte zwischen Wohnen und Sportlärm ausgelöst. 
Die geplante Wohnbebauung, die nicht näher an die Sportanlage her-
anrückt als die Umgebungsbebauung, löst keine entsprechende 
Schutzbedürftigkeit aus.  
 
Dem Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG nach dem für be-
stimmte Nutzungen vorgesehene Flächen so einander zuzuordnen 
sind, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf dem Wohnen dienen-
den Gebiet vermieden werden, wird somit Rechnung getragen. Dar-
über hinaus sind die Nutzungen darauf abgestimmt bzw. die Sportan-
lage ist so zu betreiben, dass sie mit der 18.BImSchV im Einklang 
steht. 
 
Ferner wird auf Kapitel 3.2 „Immissionsschutz“ der Begründung zum 
Bebauungsplan verwiesen.  
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

8.  SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden-
schutz, 
Stellungnahme vom 17.08.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
Versorgung 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Das Plangebiet ist bereits heute ausreichend an das Ver- und Entsor-
gungsnetz angebunden, da es sich innerhalb des bereits erschlosse-
nen Innenstadtgebietes befindet. 
 
Niederschlagswasserbewirtschaftung 
Hinsichtlich der Niederschlagswasserbewirtschaftung wird der bereits 
vorhandene Hinweis „Umgang mit dem Niederschlagswasser“ er-
gänzt. 
Im Rahmen des Bauvorhabens wird der Anteil an versiegelter Fläche 
erhöht, wodurch zusätzliches Regenwasser im Geltungsbereich an-
fällt. Durch die geplanten Tiefgaragen- sowie Dachbegrünungen der 
Gebäude werden Niederschläge abgepuffert und Abflussverzögerun-
gen erreicht.  
 
Eine abgestimmte Planung zur Niederschlagswasserbewirtschaftung 
ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens darzulegen und mit 
der SGD Süd frühzeitig abzustimmen. Planungen zur Niederschlags-
wasserbewirtschaftung betreffen demnach nicht die vorliegende Bau-
leitplanung. Die Anregung wird demnach zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starkregen / Hochwasserschutz 
Ein entsprechender Hinweis zu Starkregenereignissen ist bereits Be-
standteil der Textlichen Festsetzungen unter Hinweis „Umgang mit 
dem Niederschlagswasser“. 
 
 
 
 
 
Schmutzwasser 
Das anfallende Schmutzwasser kann in den bestehenden Schmutz-
wasserkanal südlich zum geplanten Gebiet in der Neuwiesenstraße 
eingeleitet werden. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bodenschutz 
Im südlichen Randbereich des Geltungsbereiches befindet sich eine 
registrierte Altablagerung Nr. 31400000-234 „Neuwiesenstraße“. 
Nach Auswertung des Katasters potentieller Altstandorte und Altab-
lagerungen im Stadtgebiet Ludwigshafen handelt es sich bei den ab-
gelagerten Abfällen um Bauschutt und Erdaushub sowie Siedlungs-
abfälle.  
Durch das Ingenieurbüro GfU Dr. Frank GmbH wurde in 2016 eine 
Baugrunduntersuchung und eine orientierende abfall- und boden-
schutzrechtliche Beurteilung für das Baufeld durchgeführt. Im Zuge 
dieser Untersuchungen wurden drei Rammkernsondierungen sowie 
eine Mischprobe durchgeführt. Auf Grundlage der Ergebnisse der bo-
denschutzrechtlichen Beprobung wird für den Bereich von Kinder-
spielflächen eine ausreichende Überdeckung der Auffüllungen oder 
ein Bodenaustausch empfohlen. Weitere Maßnahmen für eine Wohn-
bebauung sind laut Gutachter aus bodenschutzrechtlicher Sicht nicht 
erforderlich. Aufgrund der erhöhten PAK- und Schwermetallgehalte 
in den Auffüllungen ist der Wirkungspfad Boden-Mensch durch ge-
eignete Maßnahmen zu unterbrechen. Erforderliche Maßnahmen 
sind baubegleitend und im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens abzuarbeiten bzw. zu klären. 
 
Ein entsprechender Hinweis zum Bodenschutz wird in die textlichen 
Festsetzungen zum Bebauungsplan mit aufgenommen.  
 
 
 
 
 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 655 „Neuwiesenstraße“ 

 
 

 
 
4-126, F.Mü3117 - 35/58 - Stand März`22  
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Rheinniederung  
Ein entsprechender Hinweis zur Überschwemmungsgefährdung ist 
bereits Bestandteil der Textlichen Festsetzungen. Die angemerkten 
Anregungen sind demnach bereits bekannt und wurden bei der Pla-
nung berücksichtigt.  
Weitergehende Regelungen im Bebauungsplan sind demnach nicht 
erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
Auffüllungen 
Die entsprechenden Vorgaben und Vorschriften sind im Rahmen der 
Bauausführung zu berücksichtigen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 
 
 
 
 
 
Grundwasser 
Eine Kennzeichnung zum „hohen Grundwasserstand“ ist bereits Be-
standteil des Bebauungsplanes, welche Empfehlungen zur Ausfüh-
rung von Gebäuden (hierzu zählen auch Keller oder Tiefgaragen) gibt. 
Weitergehende Regelungen im Bebauungsplan sind demnach nicht 
erforderlich. 
 
Temporäre Grundwasserabsenkung 
Erforderliche wasserrechtliche Erlaubnisse sind gegebenenfalls 
durch den Vorhabenträger/Bauherren einzuholen. 
 
Starkregen / Hochwasser 
Ein entsprechender Hinweis zu Starkregenereignissen/Hochwasser 
ist bereits Bestandteil der Textlichen Festsetzungen unter Hinweis 
„Umgang mit dem Niederschlagswasser“. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 
 
 
Es wird festgestellt, dass grundsätzlich keine Einwände gegen den 
Bebauungsplan bestehen.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zum Teil in die 
textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan aufgenommen. Aus-
wirkungen auf die Bauleitplanung entstehen nicht.  
 
Die nebenstehenden Hinweise betreffen vielmehr die spätere Ausfüh-
rungsplanung.  
Ein Niederschlagswasserkonzept ist im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens darzulegen. Bodenschutzrechtliche Belange sind 
dementsprechend zu berücksichtigen. 



9.  Technische Werke Ludwigshafen am Rhein, 
Stellungnahme vom 22.07.2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Die Wasserversorgungs-
leitung verläuft in einer öffentlichen Verkehrsfläche, die in die Über-
planung nicht mit einbezogen wird und demnach eine Bebauung aus-
geschlossen ist. 
Es erfolgt keine Veränderung der städtischen Verkehrs-/Parkfläche, 
weshalb diese Anregung keine Auswirkung auf die vorliegende Bau-
leitplanung hat. 
 
 
Die Anregung zur Berücksichtigung der Richtlinien und Vorschriften 
etc. wird zur Kenntnis genommen. Hierbei handelt es sich um allge-
mein gültige Standards bzw. Vorschriften welche zu berücksichtigen 
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sind, weshalb kein besonderer Hinweis im Bebauungsplan erforder-
lich ist. Die Hinweise werden an den Bauherren weitergeleitet. 
 
 
 
 
 
 
 
  

10.  Telefonica, 
Stellungnahme vom 30.07.2021 
 

 
 
 

 
 
 
Bereits in der Umgebung, bzw. im Verlauf der Richtfunktrassen befin-
den sich Gebäude, welche eine ähnliche Gebäudehöhe aufweisen 
(ca. 14 m Gebäudehöhe), als die geplanten neuen Gebäude (max. 15 
m Gebäudehöhe).  
 
Damit kann sichergestellt werden, dass sich die Richtfunkverbindung 
in einem ausreichenden Abstand zu den geplanten Gebäuden befin-
det, weshalb es zu keinen Störungen kommen sollte. Die Belange der 
Anregungsträgerin bestehen somit nicht mehr. 
Dennoch ist bei der Platzierung notwendiger Baukräne darauf zu ach-
ten, dass diese die Richtfunkverbindung nicht abschatten. Dieser Hin-
weis wird an die Bauherren weitergeleitet. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

11.  Stadt Ludwigshafen, Bereich Bauaufsicht (4-17), 
Stellungnahme vom 03.08.2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Der Standort für einen Kleinkinderspielplatz wird im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens nachgewiesen. Die Hochspannungsleitung 
der Pfalzwerke Netz AG verläuft über sämtliche innerstädtische 
Wohnbereiche, in der sich heute schon aufgehalten und gewohnt 
wird. Daher bestehen hier nicht mehr gesundheitliche Gefährdungen 
als in anderen Wohngebieten und Grünflächen (Spielplätzen). 
 
Den Anregungen Pkt. 2-5 werden gefolgt und in die textlichen Fest-
setzungen des Bebauungsplanes aufgenommen bzw. ergänzt.  
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

12.  Stadt Ludwigshafen, Bereich Tiefbau (4-14), 
Stellungnahme vom 02.08.2021 

 
 
 
 

 
 
 
Die an den Geltungsbereich angrenzenden öffentlichen Verkehrsflä-
chen werden durch das Bauvorhaben nicht verändert. Auch bleiben 
die öffentlichen Stellplätze in der Neuwiesenstraße erhalten; nur für 
notwendige Grundstückszufahrten, wie hier die Tiefgaragenzufahrt o-
der Zugang zum Hauseingang können ausnahmsweise öffentliche 
Stellplätze wegfallen. Die dafür anfallenden Umbaumaßnahmen sind 
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit dem Bereich 4-14 
abzustimmen; entstehende Kosten sind vom Vorhabenträger zu zah-
len.  
 
Schon heute ist das Grundstück im Norden an einen öffentlichen Geh-
weg angebunden; die fußläufige Erschließung ist somit sichergestellt. 
Da die öffentlichen Parkplätze am südlichen Rand des Geltungsbe-
reiches erhalten bleiben, ist auch dort die fußläufige Erreichbarkeit 
gewährleistet. Denn wie auch heute schon bedienen sich die Fahr-
zeugnutzer des gegenüberliegenden Gehweges.   
 
Im Rahmen der Objektplanung erfolgt eine funktionale Organisation 
des Hauszugangs auf dem Privatgrundstück und wird im späteren 
Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen.  
 
Aus diesem Grund werden die nebenstehenden Anregungen zur 
Kenntnis genommen, es ergeben sich allerdings keine Änderungen 
der Planung. Denn durch das Bauvorhaben sind keine Beeinträchti-
gungen der öffentlichen Verkehrsflächen erkennbar. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

13.  Stadt Ludwigshafen, Bereich Umwelt (4-15), 
Stellungnahme vom 09.08.2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Es wurde ein landschaftspflegerischer Fachbeitrag erarbeitet bzw. 
eine artenschutzrechtliche Betrachtung (MODUS CONSULT, Juli 
2016) vorgenommen. 
Die Hinweise zu artenschutzrechtlichen Untersuchungen durch eine 
Fachkraft Naturschutz/Artenschutz vor Baubeginn sowie eventuelle 
Rodungsarbeiten betreffen nicht das Bauleitplanverfahren, sondern 
vielmehr die nachgelagerte Ausführungsplanung. Die Hinweise wer-
den somit an den Bauherren weitergeleitet. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

14.  Stadt Ludwigshafen, Bereich Bodenschutz/Altlasten (4-15), 
Stellungnahme vom 08.07.2021 
 

 
 
 
 

 
 
 
Im südlichen Randbereich des Geltungsbereiches befindet sich eine 
registrierte Altablagerung Nr. 31400000-234 „Neuwiesenstraße“. 
Nach Auswertung des Katasters potentieller Altstandorte und Altab-
lagerungen im Stadtgebiet Ludwigshafen handelt es sich bei den ab-
gelagerten Abfällen um Bauschutt und Erdaushub sowie Siedlungs-
abfälle.  
Durch das Ingenieurbüro GfU Dr. Frank GmbH wurde in 2016 eine 
Baugrunduntersuchung und eine orientierende abfall- und boden-
schutzrechtliche Beurteilung für das Baufeld durchgeführt. Im Zuge 
dieser Untersuchungen wurden drei Rammkernsondierungen sowie 
eine Mischprobe durchgeführt. Auf Grundlage der Ergebnisse der bo-
denschutzrechtlichen Beprobung wird für den Bereich von Kinder-
spielflächen eine ausreichende Überdeckung der Auffüllungen oder 
ein Bodenaustausch empfohlen. Weitere Maßnahmen für eine Wohn-
bebauung sind laut Gutachter aus bodenschutzrechtlicher Sicht nicht 
erforderlich. Aufgrund der erhöhten PAK- und Schwermetallgehalte 
in den Auffüllungen ist der Wirkungspfad Boden-Mensch durch ge-
eignete Maßnahmen zu unterbrechen. Erforderliche Maßnahmen 
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sind baubegleitend und im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens abzuarbeiten bzw. zu klären. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise zum Bodenschutz werden in die textli-
chen Festsetzungen zum Bebauungsplan mit aufgenommen und ent-
sprechend ergänzt.   
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
15.  Stadt Ludwigshafen, Bereich Bodenschutz/Altlasten (4-15), 

Stellungnahme vom 14.10.2021 

 

 
 
 
Im südlichen Randbereich des Geltungsbereiches befindet sich eine 
registrierte Altablagerung Nr. 31400000-234 „Neuwiesenstraße“. 
Nach Auswertung des Katasters potentieller Altstandorte und Altab-
lagerungen im Stadtgebiet Ludwigshafen handelt es sich bei den ab-
gelagerten Abfällen um Bauschutt und Erdaushub sowie Siedlungs-
abfälle.  
Durch das Ingenieurbüro GfU Dr. Frank GmbH wurde in 2016 eine 
Baugrunduntersuchung und eine orientierende abfall- und boden-
schutzrechtliche Beurteilung für das Baufeld durchgeführt. Im Zuge 
dieser Untersuchungen wurden drei Rammkernsondierungen sowie 
eine Mischprobe durchgeführt. Auf Grundlage der Ergebnisse der bo-
denschutzrechtlichen Beprobung wird für den Bereich von Kinder-
spielflächen eine ausreichende Überdeckung der Auffüllungen oder 
ein Bodenaustausch empfohlen. Weitere Maßnahmen für eine Wohn-
bebauung sind laut Gutachter aus bodenschutzrechtlicher Sicht nicht 
erforderlich. Aufgrund der erhöhten PAK- und Schwermetallgehalte 
in den Auffüllungen ist der Wirkungspfad Boden-Mensch durch ge-
eignete Maßnahmen zu unterbrechen. Erforderliche Maßnahmen 
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sind baubegleitend und im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens abzuarbeiten bzw. zu klären. Dies betrifft auch die registrierte 
Altablagerung Reg. Nr. 31400000-0233/000-00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
Die Ergebnisse des Bodengutachtens sind in der Begründung unter 
Kap.3.2 aufgeführt.  
 
Die nebenstehenden Hinweise zum Bodenschutz werden in die textli-
chen Festsetzungen zum Bebauungsplan mit aufgenommen und ent-
sprechend ergänzt.   
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

16.  Stadt Ludwigshafen, Bereich Stadtentwässerung, Straßenunterhalt  
(4-24), 
Stellungnahme vom 28.07.2021 

 

 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Sie betrifft im Wesentlichen nicht die möglichen Inhalte des Bebau-
ungsplans, sondern ist im Rahmen der zeitlich und sachlich nachfol-
genden Entwässerungsplanung zu berücksichtigen. 
 
Eine abgestimmte Planung zur Niederschlagswasserbewirtschaftung 
ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens darzulegen und mit 
der SGD Süd frühzeitig abzustimmen. Planungen zur Niederschlags-
wasserbewirtschaftung betreffen demnach nicht die vorliegende Bau-
leitplanung. Die Hinweise werden demnach zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Der Regenwasserkanal befindet sich in der öffentlichen Verkehrsflä-
che, die sich außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungspla-
nes befindet.  
 
Ein entsprechender Hinweis zu Starkregenereignissen ist bereits Be-
standteil der Textlichen Festsetzungen unter Hinweis „Umgang mit 
dem Niederschlagswasser“. 
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10.2.3 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, die im Zeitraum vom 03.02.2022 bis 07.03.2022 durchgeführt wurde, sind parallel 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie auch die städtischen Stellen mit Schreiben vom 02.02.2022 informiert worden.  
Dabei gingen folgende Stellungnahmen ein: 
 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

1.  Pfalzwerke Netz AG, 
Stellungnahme vom 07.03.22 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 
 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Eine endgültige, notwen-
dige Breite der Fahrgasse/Zufahrtsverlauf soll jedoch erst im Rahmen 
der nachgelagerten Ausbauplanung festgelegt und im Rahmen der 
rechtlichen Sicherung erfolgen. Die mit Geh- Fahr- und Leitungsrecht 
festgesetzte Fläche lässt eine ordentliche Bewirtschaftung des Mas-
tes zu. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 655 „Neuwiesenstraße“ 

 
 

 
 
4-126, F.Mü3117 - 51/58 - Stand März`22  

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

2.  Telefonica, 
Stellungnahme vom 18.02.22 
 

 

 
 
 
 
Bereits in der Umgebung, bzw. im Verlauf der Richtfunktrassen befin-
den sich Gebäude, welche eine ähnliche Gebäudehöhe aufweisen als 
die geplanten neuen Gebäude.  
 
Damit kann sichergestellt werden, dass sich die Richtfunkverbindung 
in einem ausreichenden Abstand zu den geplanten Gebäuden befin-
det, weshalb es zu keinen Störungen kommen sollte. Die Belange der 
Anregungsträgerin bestehen somit nicht mehr. 
Dennoch ist bei der Platzierung notwendiger Baukräne darauf zu ach-
ten, dass diese die Richtfunkverbindung nicht abschatten. Dieser Hin-
weis wird an die Bauherren weitergeleitet. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 

3.  Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, 
Stellungnahme vom 28.02.22 

 

 
 
 
Die Stellplatzberechnung richtet sich grundsätzlich nach den Bestim-
mungen der Stellplatzverordnung RLP.  
Das Thema „Stellplätze“ wurde im Rahmen des Verfahrens stark dis-
kutiert, analysiert sowie Stellplatzerhebungen durchgeführt, weshalb 
hinsichtlich des Stellplatznachweises auf eine Festsetzung analog an-
derer großer aktueller Wohnbauprojekte zurückgegriffen wurde. Die-
ser Stellplatzschlüssel hat sich auch bereits bei anderen Wohnprojek-
ten im Geschosswohnungsbau bewährt.  
Zudem würde ein Stellplatzschlüssel von 1:1 nicht alleine ausreichen 
die ÖPNV-Nutzungsbereitschaft zu erhöhen. Hier bedarf es u.a. auch 
einer Attraktivitätssteigerung des ÖPNV und der weiteren Sensibilisie-
rung der Bevölkerung. Ohne den Nachweis eines vernünftigen Maßes 
an privaten Stellplätzen würden sich der Druck auf öffentliche Park-
plätze erhöhen, weshalb entsprechende Konflikte vor allem in bereits 
bebauten innerstädtischen Wohngebieten in der Neuwiesenstraße 
entstehen können.  
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 

 
 
 
Dem Hinweis auf die ÖPNV-Anbindung wurde gefolgt und ist im Kapi-
tel 3.2 „Verkehrliche Erschließung“ der Begründung ergänzt worden. 

4.  Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer 
Stellungnahme vom 07.02.22 

 
 

 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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5.  Stellungnahme eines Bürgers mit Schreiben vom 01.08.21 
 

 

 
 
 
 
Zu 3.2 
Altlasten: 
Durch das Ingenieurbüro GfU Dr. Frank GmbH wurde in 2016 eine 
Baugrunduntersuchung und eine orientierende abfall- und boden-
schutzrechtliche Beurteilung für das Baufeld durchgeführt. Ein ent-
sprechender Hinweis wurde im Bebauungsplan aufgenommen. Dar-
über hinaus soll im Vorfeld der Baumaßnahmen seitens eines Altlas-
ten-Sachverständigen dargestellt und bewertet werden, ob eine Ge-
fährdung der verschiedenen Wirkungspfade zu erwarten ist. Sollten 
hierbei Erkenntnisdefizite festgestellt werden, sind weitere Untersu-
chungen durchzuführen.  
Zudem ist im Rahmen des Bauantragsverfahrens ein entsprechendes 
Entwässerungskonzept zu erarbeiten und mit den betroffenen Fach-
dienststellen abzustimmen. Da es bei starken Regenfällen zeitweise 
zu erhöhten Grundwasserständen oder stauendes Oberflächenwasser 
kommen kann, werden vor der Durchführung von Baumaßnahmen 
sorgfältige Untersuchungen der Grundwasserstände und der Boden-
beschaffenheit auf dem Baugrundstück empfohlen. Dazu wurde ein 
entsprechender Hinweis im Bebauungsplan aufgenommen.  
Immissionsschutz: 
Schon heute wird die Sportanlage so betrieben, dass die von der 
Sportanlage verursachten Geräuschimmissionen mit der 18.BImSchV 
im Einklang stehen. Auch löst die geplante Wohnbebauung, die nicht 
näher an die Sportanlage heranrückt als die Umgebungsbebauung, 
keine entsprechende Schutzbedürftigkeit aus. Planungsrechtliche 
Auflagen zum Schallschutz sind darum nicht zu begründen. Dies ent-
bindet dem Bauherrn jedoch nicht vom Schallschutz entsprechend ge-
setzlicher Bestimmungen, die im Rahmen des Bauantragverfahrens 
nachzuweisen sind.  
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Planziele: 
Bereits in der Begründung wird dargelegt, dass das städtische Bau-
grundstück, das überplant werden soll, sehr kompakt und nur mit einer 
aufwendigen Tiefgarage zu erschließen ist. Damit sind hohe Kosten 
verbunden, die den geförderten Wohnungsbau erschweren. Da es sich 
um einen Angebotsbebauungsplan handelt, kann eine Sozialquote 
nicht vorgeschrieben werden. Der Bebauungsplan steht dem aber 
auch nicht entgegen. Eine Einflussnahme müsste im Rahmen des 
Grundstücksverkaufs erfolgen. 
 
Zu 5.1.1 
Es handelt sich bei den genannten Nutzungen um Standardnutzungen 
in Allgemeinen Wohngebieten (WA) gemäß §4 BauNVO. Diese eben-
falls auszuschließen würde das Gebiet zu einem Reinen Wohngebiet 
(WR) mit erhöhtem Schutzbedarf klassifizieren. Dies wäre angesichts 
der Nachbarschaft nicht ratsam.  
Sollte eine solche ergänzende Nutzung vorgesehen werden, würde 
dies automatisch einen erhöhten Stellplatzbedarf auslösen, der auch 
auf dem Grundstück nachzuweisen wäre.  
Die bisherigen Konzepte der GAG sehen neben der Wohnnutzung 
keine ergänzende Nutzung vor. 
Die Stadt hätte darüber hinaus die Möglichkeit als Grundeigentümerin 
Einfluss zu nehmen. 
 
Zu 5.1.2 und 5.1.4 
Für das Grundstück ist ein maximaler Versiegelungsgrad festgesetzt 
worden. Somit sind nicht überbaute Grundstücksflächen zu begrünen, 
u.a. ist das Garagendach der TG extensiv zu begrünen. Zur Herstel-
lung von Stellplätzen wurde eine Festsetzung aufgenommen (4.5), 
dass diese aus wasserdurchlässigem Material herzustellen sind. Da 
die Stadt Eigentümerin des Grundstückes ist, erfolgt eine enge Abstim-
mung mit dem Bauherrn hinsichtlich Dachbegrünung und Solaranla-
gen. Somit wird bei dem Projekt und der Vergabe auf eine klima- und 
umweltpositive Dachgestaltung geachtet und ist im Rahmen der Pro-
jektkonkretisierung zu definieren. 
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Zu 5.2 
Da es sich um einen Angebotsbebauungsplan handelt, wurde lediglich 
die Anzahl der Fahrradabstellplätze geregelt. Um eine gewisse Flexi-
bilität bei der Unterbringung und Organisation der Fahrradabstell-
plätze zu wahren, wurden keine spezielleren Festsetzungen getroffen. 
Der Bebauungsplan schließt jedoch eine Unterbringung von Fahrrä-
dern in der Tiefgarage nicht aus. Dabei muss bedacht werden, dass 
es unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Insgesamt ist ein schneller, bar-
rierefreier und geschützter Unterbringungsort wünschenswert und für 
die Akzeptanz förderlich. Die Organisation/Unterbringung der Fahr-
radabstellplätze ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu 
klären und zu prüfen.  
 
Zu 5.3 
Hinsichtlich des Umgangs mit Niederschlagswasser bestehen allge-
meingültige Regelungen und Vorschriften. Ein Hinweis ist Bestandteil 
des Bebauungsplanes. Sogar eine entsprechende Festsetzung, dass 
das Oberflächenwasser auf dem Grundstück zu versickern ist, wurde 
getroffen. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist ein Ent-
wässerungskonzept zu erstellen und mit dem Bereich Stadtentwässe-
rung abzustimmen.  
 
Zu 6 
Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 655 „Neuwiesenstraße“ er-
folgt im beschleunigten Verfahren gemäß §13b BauGB i.V.m. §13a 
und § 13 BauGB. Den gesetzlichen Verfahrenserleichterungen ent-
sprechend sind die Durchführung einer förmlichen Umweltprüfung so-
wie die Erarbeitung eines Umweltberichtes nicht erforderlich. 
Für das Plangebiet wurde eine artenschutzrechtliche Betrachtung 
durch das Büro Modus Consult vorgenommen, in dem die arten-
schutzrelevanten Tier- und Pflanzenarten im Plangebiet betrachtet 
wurden. Aufgrund der vorhandenen Vegetation, Biotopstrukturen und 
Standortbedingungen wie auch aufgrund der bisherigen Nutzungen 
und Lage bietet das Grundstück keinen geeigneten Lebensraum für 
streng geschützte Insekten und Tierarten. 
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Zu 7 
Bezüglich Fassadenbegrünung oder Solartechniken sind keine Fest-
setzungen getroffen worden, um einen gestalterischen Spielraum für 
Bauherren und Architekten zu ermöglichen und wirtschaftliches Bauen 
zu erleichtern.  
Es obliegt dem Bauherrn sich mit dem entsprechenden Versorgungs-
träger in Verbindung zu setzen.  

 
 


